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Zweifellos kann der IWF eine po-
sitive Rolle in der ständigen Re-
form des globalen Finanzsystems 
und unseres Umgangs mit Staats-
schuldenkrisen spielen. Und er tut 
es auch. Der Fonds verfügt wie 
niemand sonst über Erfahrung bei 
der Krisenbekämpfung und bei der 
makroökonomischen Politikgestal-
tung. Daher muss er in unserem 
gemeinsamen Bemühen um glo-
bale Stabilität und Wachstum und 
auch unter den Instrumenten, mit 
denen wir Krisen bekämpfen, eine 
zentrale Rolle spielen.

Jahrzehntelang war der IWF ein 
zentraler Akteur, wenn es darum 
ging, den Umgang mit Staatsschul-
denkrisen zu verbessern. Seit der 
Gründung in Bretton Woods waren 
die Bereitstellung von Mitteln und 
die Beratung bei der Schließung 
von Zahlungsbilanzlücken die Rai-
son-d‘être des IWF. Ohne ihn wäre 
der Anpassungsprozess in zahlrei-
chen Ländern zweifellos erheblich 
schwieriger gewesen.

Mit dem Ende des Bret-
ton-Woods-Systems1 sind die Lö-
cher, die der IWF zu stopfen hatte 
– technisch wie finanziell – immer 
größer geworden, während seine 
„Feuerkraft“ erheblich langsamer 
gewachsen ist. Wenn der IWF den 
ihm gestellten Aufgaben nicht im-
mer gerecht geworden ist, dann 
ist das in einem gewissen Maß 
Ausdruck der recht schwankenden 
Neigung zum Multilateralismus auf 
Seiten seiner wichtigen Anteils-
eigner. Und doch stellt der Fonds 
ein wichtiges öffentliches Gut dar: 
Er zeigt Krisenanfälligkeiten auf, 

warnt zeitig vor hereinbrechenden 
Krisen, ermöglicht die gegenseiti-
ge Krisenabsicherung, verfügt über 
einen Schatz an Best-Practice-Er-
fahrungen in allen Politikberei-
chen und betreibt sinnvolle und 
praktische Recherche. Wenn ein 
Land in die Krise gerät, ermög-
licht die ausgefeilte Schuldentrag-
fähigkeitsanalyse des IWF, eine 
ausgewogene Strategie zwischen 
Anpassung und Schuldenerleich-
terung zu finden. Und sie hilft, die 
Beteiligten zusammenzubringen, 
die notwendigen politischen Maß-
nahmen umzusetzen und dem 
betreffenden Land den Zugang zu 
den Kapitalmärkten wieder zu er-
möglichen. Keine andere Institution 
oder Expertengruppe ist besser 
aufgestellt, um das aufzubauen, 
was Christine Lagarde den „Neuen 
Multilateralismus des 21. Jahrhun-
derts“ genannt hat.

Es ist bedauerlich, dass der 
US-Kongress im Januar die von 
den →G20 vereinbarten Reformen 
des IWF-Quotensystems nicht ra-
tifiziert hat.2 Allerdings sollte man 
auch diesen Fehler im Kontext 
betrachten: Unter jeder einzelnen 
Quotenverteilung, die in der Ver-
gangenheit umgesetzt oder für die 
Zukunft vorgeschlagen wurde, ist 
die Quote der USA kleiner als das 
tatsächliche Gewicht der Vereinig-
ten Staaten in der Weltwirtschaft. 
Es stimmt, dass die Stimmrechts-
verteilung im IWF neu gewichtet 
und verbessert werden sollte. Aber 
selbst so, wie sie ist, stellt der IWF 
eine beträchtliche Unterordnung 
nationaler Interessen unter das ge-
meinsame Wohl dar.

Brett House:
Kein Fortschritt ohne den IWF

wand und mit einem freundlicheren 
Diskurs betreibt, ist kein Grund, 
seine Eigeninteressen nicht wahr-
zunehmen und ihm eine gestalten-
de Rolle in diesem Prozess zuzu-

billigen. Eine Reform ist entweder 
umfassend und rechtsstaatlich 
oder sie ist keine Reform, sondern 
nur eine Modernisierung der alten 
Verhältnisse.

______________________ 
1 Gemeint ist das Jahr 1973, als US-Prä-
sident Nixon wichtige Grundsätze, die in 
Bretton Woods 1944 vereinbart und seither 
von allen Mitgliedern eingehalten worden 
waren, außer Kraft setzte (Anm. d. Red.).
2 Vgl. Ellmers, B.: „IMF fails to find con-
sensus on quota formula reform", 14. Fe-
bruar 2013, http://eurodad.org/1544586/ 
(Anm. d. Red.).
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Columbia Business School. Er ist ein frühe-
rer Mitarbeiter des IWF.
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Dass der IWF auch Schuldnern im 
Zahlungsverzug Finanzierungen 
gewährt, kann sein Engagement 
für eine Reform des globalen Sys-
tems kaum beeinträchtigen. Tat-
sächlich wird die Rolle des IWF 
als ein Gläubiger in erheblichem 
Maße überschätzt. Die Kredit-
vergabe des IWF stellt nur einen 
sehr kleinen Teil der gesamten 
Finanzierungen in allen IWF-un-
terstützten Programmen dar. Die 
Finanzzusagen des IWF haben 
gar nicht die Aufgabe, die externen 
Finanzierungslücken zu schließen. 
Vielmehr sollen sie katalytisch 
die Ko-Finanzierung aus weite-
ren multilateralen und bilateralen 
Quellen anregen. Und genau das 
tun sie auch.

Diese Abhängigkeit von den Bei-
trägen anderer macht den IWF 
nicht zu deren Gefangenem. Viel-
mehr erscheinen ihnen seine Pro-
gramme als allzu schuldnerfreund-
lich. Sie sehen eine grundsätzliche 
Präferenz des Fonds für Umschul-
dungen gegenüber Anpassungs-
maßnahmen. Sie erleben, wie im 
Pariser Club Vereinbarungen ohne 
ihr Zutun getroffen werden und 
von ihnen Gleichbehandlung er-
wartet wird, obwohl sie nicht um 
ihre Meinung gefragt wurden.

Das Vorstandspapier des IWF 
vom April 2013, durch das die Dis-
kussionen über Entschuldungen 
wieder in Gang gekommen sind, 
sieht eine Reihe von Veränderun-
gen vor, durch welche Gläubiger-
interessen weiter beeinträchtigt 
würden. So wurde etwa die Mög-
lichkeit zur Debatte gestellt, dass 
Zahlungsrückstände gegenüber 
bilateralen Gläubigern künftig vom 
IWF im Rahmen seiner Kreditver-
gabepolitik toleriert werden könn-
ten. Auch wurde die Option dis-
kutiert, IWF-Finanzierungen unter 
bestimmten Bedingungen von au-
tomatischen Umschuldungen ab-
hängig zu machen. Und schließlich 
wurde angeregt, →Collective Acti-
on Clauses eine höhere Bindungs-
wirkung im Fall von Umschuldun-
gen zuzuerkennen. All das würde 
kaum vom IWF kommen, wäre er 
lediglich ein Büttel von Gläubiger-
interessen.

Also: Der IWF wurde nicht nur aus-
drücklich geschaffen, um dauerhaft 
zur Aufrechterhaltung finanzieller 
Stabilität in der Welt beizutragen; 
er kann auch auf eine ganze Reihe 
von Beiträgen verweisen, die er in 
der Vergangenheit genau dazu ge-
leistet hat. Vor diesem Hintergrund 
sollte der IWF zweifellos Teil künfti-
ger Reformbemühungen sein.

Allerdings ist es noch zu früh für 
alle – einschließlich des IWF – neue 
Vorschläge für einen Mechanis-
mus zum Umgang mit öffentlichen 
Schulden zu diskutieren. Seit dem 
Ende des vom IWF vorgeschlage-
nen Sovereign Debt Restructuring 
Mechanism (→SDRM) 2003 hat es 
keinerlei Anzeichen für ein weltwei-
tes Interesse an einem bindenden 
Staateninsolvenz- oder Schieds-
verfahren gegeben – weder im IWF 
noch sonst wo. Angesichts der Tat-
sache, dass es noch nicht einmal 
möglich war, eine minimale Quo-
tenreform im IWF umzusetzen, ist 
es – mit Verlaub – verrückt, auf ein 
bindendes, statutarisches Verfahren 
zu drängen. Vor diesem Hintergrund 
sollte der IWF weder an der Erarbei-
tung eines solchen Vorschlags noch 
an der Entwicklung seiner geistigen 
Grundlagen beteiligt sein. Vielmehr 
sollte sich der IWF auf die Kunst 
des Machbaren konzentrieren: Re-
formen in die Debatte zu bringen, 
die gleichzeitig wirksam und unmit-
telbar umsetzbar wären.

Im Moment könnten solche Refor-
men auf verbesserte Formulierun-
gen in Anleiheverträgen zwecks 
besserer Collective Action Clauses 
abzielen, bessere Koordination der 
Gläubiger über die einzelnen Anlei-
hen hinweg sowie auf mehr Trans-
parenz und Offenheit des Schuld-
ners gegenüber seinen Gläubigern. 
Der IWF könnte auch jahrzehn-
tealte Vorschläge für Staatsanlei-
hen wieder aufpolieren, welche 
die Möglichkeit einer Zahlungs-
aussetzung und automatischer 
Laufzeitenverlängerung bei Krisen 
in den öffentlichen Finanzen vor-
sehen. Und schließlich könnte der 
IWF Staaten und ihren Gläubigern 
dabei helfen, bei ersten Krisenan-
zeichen zeitig und pro-aktiv zusam-
menzukommen – etwa im Rahmen 
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______________________ 
1 Vgl. IWF: „Sovereign Debt Restructuring – 
Recent Developments and Implications for 
the Fund’s Legal and Policy Framework“, 
2013, https://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2013/042613.pdf.
2 Vgl. z. B. Raffer, K.: „The IMF‘s SDRM 
- Another Form of Simply Disastrous Re-
scheduling Management?”, in: C. Jochnick 
& F. Preston (eds): “Sovereign Debts at the 
Crossroads”, OUP, Oxford, 2006, S. 246ff.

Die Entwicklungen der letzten Jah-
re, nicht zuletzt Griechenlands Fi-
asko und Argentiniens Rechtsstreit, 
bewogen den IWF dazu, wieder 
vorsichtig in die Diskussion über 
eine Staatsinsolvenz einzugreifen. 
Ende April veröffentlichte er ein 
Papier1, das die „Marschroute“ des 
IWF erläutert, aber erklärt, keine 
Vorschläge zu präsentieren, son-
dern nur Problemfelder für weitere 
Forschung aufzuzeigen. Umschul-
dungen seien zu spät und in zu 
begrenztem Umfang erfolgt, was 
sehr kostspielig sei und die wirt-
schaftliche Aufwärtsentwicklung 
eines Landes verhindern könne. 
Oft seien diese erst eine beträcht-
liche Zeit nachdem der Fonds die 
Nichttragfähigkeit festgestellt habe 
erfolgt. Dass er selbst etwa Argenti-
nien eine massive Ziehung gewähr-
te, nachdem und obwohl interne 
Memos die Notwendigkeit eines 
Schuldenschnitts darlegten, bleibt 
unerwähnt. Es wäre auch nötig zu 
verhindern, dass IWF-Geld ein-
fach private Gläubiger rette – eine 
durchaus neue und richtige Ansicht.

Der Fonds betont mehrmals, dass 
sein Vorschlag eines „statutari-
schen Verfahrens“ (der vor etwa 
einem Jahrzehnt vorgeschlagene 
→SDRM) auch heute nicht genü-
gend Unterstützung seiner Mit-
glieder finden würde. Man müsse 
daher das bestehende, vertragsba-
sierte Rahmenwerk stärken, was 
dezente Hinweise auf den SDRM, 
wie dass Aspekte des griechischen 
Schuldenschnitts den Aggregati-
onsregeln des SDRM ähneln, nicht 
ausschließt.

Wie dies geschehen soll erinnert 
nur allzu sehr an das berühmte 
Gattopardo-Zitat, es sei nötig, dass 
alles sich ändere, damit alles gleich 
bliebe. Jene Punkte des SDRM, 
die dem IWF damals wirklich wich-
tig waren2, tauchen in neuem Klei-
de sachlich unverändert auf. Der 
Fonds allein soll – wie einst beim 
SDRM – die beiden wichtigsten 
Punkte, das Ausmaß des Schul-
denschnitts und die Wirtschaftspo-
litik des Landes, bestimmen. Somit 
können die anderen Beteiligten 
letztlich nur relativ Unwichtiges 
entscheiden. Allerdings wolle der 
IWF nun das „Mikromanagement“ 
des Schuldenrestrukturierungs-
prozesses vermeiden. Kurz, auf 
die byzantinistische Detailverliebt-
heit des SDRM bei für ihn nicht 
zentralen Punkten (etwa bei der 
Bestellung der „Schiedsrichter“ im 
SDRM, die die wirklich wichtigen 
Fragen nicht entscheiden durften) 
wird strategisch sinnvollerweise 
verzichtet.

Wiederholt wird auf die „wichtige 
Rolle“ des IWF bei der Festlegung 
der Schuldentragfähigkeit bei Kre-
ditvergabe und Umschuldungen 
verwiesen. Im Falle von Umschul-
dungen vor Zahlungsverzug könnte 
der Fonds „nicht-verhandelte“ (also 
einseitige) Schuldnerangebote 
nach informellen „Konsultationen“ 
des Schuldners „mit den Gläubi-
gern“ eher unterstützen als ausge-
handelte Ergebnisse, da es hier-
bei auf Schnelligkeit ankäme, um 
Zahlungsausfälle zu verhindern. 
Es werden nun IWF-unterstütz-
te Programme mit Umschuldung 

Kunibert Raffer:
Alter Wein in neuen Schläuchen: der IWF zur 
Staatsüberschuldung

des von uns vorgeschlagenen So-
vereign Debt Forum (SDF).3

Der IWF hat bei der Ausgestaltung 
und Umsetzung aller dieser drei 

Kunibert Raffer ist außerordentlicher Pro-
fessor am Institut für Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Wien. Der von ihm 
entwickelte Vorschlag für ein Staateninsol-
venzverfahren (Fair and Transparent Arbit-
ration Process, FTAP) wird unter anderem 
von erlassjahr.de unterstützt.

Reformansätze eine wichtige Rolle 
zu spielen. Dazu gehört aber noch 
nicht – und vielleicht überhaupt nie-
mals – die Schaffung eines geord-
neten Staateninsolvenzverfahrens. 

______________________ 
3 Vgl. Gitlin, R. und House, B.: „A Blueprint 
for a Sovereign Debt Forum", CIGI Papers 
No. 27, März 2014, http://www.cigionline.
org/sites/default/files/CIGI_Paper_27.pdf 
(Anm. d. Red.).
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propagiert, auch einseitige Ange-
bote des Schuldners mit IWF-Un-
terstützung. Die Entscheidung ,ob 
ein Land unterstützt wird, läge na-
türlich beim Fonds, seine Macht 
würde steigen. Der Fonds könne 
seine Finanzierung stärker an die 
Lösung des Collective-Action-Pro-
blems (der ausreichenden Zustim-
mung privater Gläubiger) binden, 
ein Problem, das schon der SDRM 
zu lösen versucht habe. Dieses sei 
im Falle präventiver Schuldenver-
handlungen besonders akut; eine 
Kategorie, in die die meisten dar-
gestellten Fälle fallen. Zwar stimmt 
es, dass gerade hier das Problem 
der →Holdouts besonders akut 
werden kann, doch sollte beachtet 
werden, dass der IWF wieder eine 
Lösung vorschlägt, die seinen Ein-
fluss erhöht.

Noch klarer wird der Fonds, wenn 
er schreibt, dass er bei Liquiditäts- 
und Solvenzproblemen keine Fi-
nanzierung bereit stelle, ohne dass 
vorher Schuldentragfähigkeit (auch 
durch Schuldenreduktionen) her-
gestellt worden sei, was bei Grie-
chenland, aber auch Argentinien 
nicht der Fall war. Das Erreichen 
tragfähiger Verschuldung wird ex-
plizit als „Schlüsselelement“ jegli-
cher Fondsfinanzierung bezeich-
net, mit dem erläuternden Zusatz, 
dass dies die Rückzahlungen an 
den IWF selbst gewährleiste. Die 
„Einbettung“ solcher Lösungen 
„beeinflusst“ daher Fonds-Pro-
gramme. Es wird sogar Artikel VI, 
Absatz 1 der IWF-Statuten zitiert, 
der ausdrücklich die Verwendung 
von IWF-Ressourcen für „große 
und anhaltende Kapitalabflüsse“ 
verbietet, natürlich ohne darauf 
hinzuweisen, dass der IWF gerade 
dies in der Vergangenheit – mas-
siv in der Asienkrise – meistens tat. 
Zu spät für viele Schuldner, die die 
Kosten dieses Rechtsbruchs zu 
tragen hatten, will der IWF diese 
Bestimmung nun doch einhalten, 
wohl um sich die eingeforderte, 
wichtige Rolle bei Umschuldungen 
und seine eigenen Forderungen zu 
sichern. 

Offenbar unter dem Eindruck des 
griechischen Fiaskos weist der 
Fonds darauf hin, dass bilaterale 

Gläubiger Verzögerungen ermög-
licht hätten und daran Interesse 
haben können, Druck auf den IWF 
auszuüben, zu optimistische Aus-
sagen bezüglich Tragfähigkeit und 
erneuten Marktzugang zu akzep-
tieren. Kurz: In Griechenland hät-
te die EU Insolvenzverschleppung 
betrieben. Dass IWF-Prognosen 
traditionell und seit Jahrzehnten  
„überoptimistisch“ waren, ließe 
sich zwar mit vielen IWF-Publikati-
onen belegen, wird aber nur kurz 
und in der Möglichkeitsform er-
wähnt. 

Interessant sind auch die Ausfüh-
rungen zu offiziellen Gläubigern. 
Wie schon beim SDRM bleiben 
multilaterale Forderungen von 
Schuldenschnitten absolut aus-
genommen. Dafür, wer in diesem 
Sinne multilateral ist, gäbe es eine 
Reihe Faktoren auf denen das Ur-
teil des IWF basiere. Die Weltbank 
wird unter Hinweis auf das „Kon-
kordat“ von 1989 als multilateral 
und daher bevorzugt ausgewiesen. 

Die sich verändernde Zusam-
mensetzung offizieller Gläubiger 
verlange einen klareren Rahmen 
für die Beteiligung des offiziellen 
Sektors, insbesondere bei Nicht-
mitgliedern des Pariser Clubs: Für 
sie könnten die Modalitäten der Si-
cherung der Progammfinanzierung 
verschärft werden. Die Asymmetrie 
zwischen privaten und öffentlichen 
Forderungen wird aufgezeigt, bi-
laterale Schuldenschnitte werden 
deutlich angesprochen, der IWF 
sorgt sich sogar um bilaterale 
Holdouts. Schließlich sollte man 
auch eine Ausweitung der Kredit-
vergabe trotz Rückständen (Len-
ding into Arrears) auf Bilaterale 
überlegen, außer alle wichtigen 
Gläubiger würden Mitglied im Pari-
ser Club, was allerdings „unsicher“ 
sei. Die IWF-Hauptaktionäre wer-
den das gerne lesen. Selbst die 
Gefahr, großzügige öffentliche Kre-
dite könnten private Gläubiger ab-
schrecken, weil diese eine spätere 
Bevorrangung der Öffentlichen 
(wie in Griechenland) befürchten, 
wird aufgezeigt.
  
Wie beim SDRM wird die Betei-
ligung Bilateraler angesprochen, 
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aber nicht bedingungslos gefor-
dert. Auch hier werden die Lehren 
aus Griechenland nach der ex post 
Bevorrangung der EU-Gelder – 
ein Schlag ins Gesicht jedweder 
Rechtsstaatlichkeit, selbst wenn 
die Regulatoren der Eurostaaten 
diese Staatsschulden den Privaten 
nicht regelrecht aufgedrängt hät-
ten – gezogen. Es ist dem Fonds 
natürlich bewusst, dass sich – vor 
allem in Griechenland, wo sich die 
Notwendigkeit eines „Haarschnitts“ 
der öffentlichen Gläubiger nun klar 
abzeichnet und schon vom IWF 
verlangt wurde – Verluste von grob 
fahrlässig vergeudetem Steuergeld 
nicht mehr verhindern lassen. Die 
derzeitigen Empfehlungen des Ins-
titute of International Finance kann 
der Währungsfonds nicht billigen, 
verlangen diese doch eine stärke-
re Einbindung privater Gläubiger 
im Verfahren und die „vergleich-
bare Behandlung aller Gläubiger“: 
Keine Gruppe dürfe im Voraus von 
Schuldenschnitten ausgenommen 
werden – eine Forderung, die ich 
schon 1987 (ebenfalls zum Miss-
fallen des IWF) erhob.

Obwohl das IWF-Papier einen sehr 
guten und lesenswerten Überblick 
über rezente Entwicklungen und 
Vorschläge zur Lösung von Über-

schuldung bietet, werden bestimm-
te Details dezent ausgeblendet. 
Mein Vorschlag3 wird zwar erwähnt 
(als FTAP), doch wird nur die Zu-
sammensetzung des Ad-hoc-Pa-
nels angeführt. Schuldnerschutz, 
Bevölkerungsbeteiligung (Anhö-
rungsrecht) und natürlich meine 
stets erhobene Forderung Multila-
terale nicht illegal zu bevorzugen 
wird nicht angeführt (fände sich 
allerdings in meinem vom Papier 
zitierten Aufsatz).

Kurz zusammengefasst: Da der 
SDRM trotz allem kaum wiederbe-
lebungsfähig erscheint, versucht 
der Fonds nun dieselben Ziele auf 
dem Wege der Unterstützung des 
vertragsbasierten Lösungsansat-
zes zu erreichen. Wie schon vor 
etwa einem Jahrzehnt ist dies we-
niger ein großer Schwenk der gän-
gigen Praxis, in der der IWF ja die 
geforderten Rollen bereits zumeist 
spielen kann, sondern wieder ein 
Versuch diese einzuzementieren. 
Man sollte wohl irgendwann in der 
Zukunft die Anregung erwarten, 
dass ein weiter ausgearbeiteter 
Vorschlag in die IWF-Statuten ge-
schrieben werden solle. Spätes-
tens dann hätte man alle wichtigen 
Ziele des SDRM in einem anderen 
Kleide realisiert. 

______________________ 
3 Vgl. Raffer, K.: „What's Good for the 
United States Must be Good for the World: 
Advocating an International Chapter 9 Insol-
vency", 1993, http://homepage.univie.ac.at/
kunibert.raffer/kreisky.pdf (Anm. d. Red.).
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Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler weltweit sind sich einig: 
Das Schuldenmanagement in der 
Eurokrise und anderswo ist unzu-
reichend und trägt nicht zu einer 
nachhaltigen Lösung dieser Krisen 
bei. Der Konsens in der akademi-
schen Welt hat großes Potenzial, 
die politischen Entscheidungsträ-
ger/innen endlich zum Handeln zu 
bewegen. Gemeinsam mit namhaf-
ten Akademikerinnen und Akade-
mikern aus den unterschiedlichsten 
Disziplinen, wie Volkswirtschaft, 
Recht und Politik, fordern wir mit 
dem Academics’ Call daher Ent-
scheidungsträger/innen auf, sich 
für die Schaffung eines Staaten-
insolvenzverfahrens einzusetzen.

Der Aufruf verfolgt zwei Ziele: Zum 
einen wird mit der fachlichen Ex-
pertise der Unterzeichner/innen 
darauf hingewirkt, dass interna-
tionales Schuldenmanagement im 
Sinne rechtsstaatlicher Verfahren 
reformiert wird. Gleichzeitig wird 
auf diese Weise ein Fokus für die 

wissenschaftliche Diskussion auf 
diesem Gebiet sowie für den Aus-
tausch mit zwischenstaatlichen 
Institutionen und der globalen Zivil-
gesellschaft geschaffen.

Bereits über siebzig Unterzeich-
ner/innen

Der Einladung zur Unterzeichnung 
durch die elf Erstunterzeichnenden 
aus sieben Staaten und erlass-
jahr.de sind bereits über sechzig 
Akademiker/innen aus der ganzen 
Welt gefolgt. Alle Unterstützer/in-
nen von erlassjahr.de möchten wir 
ermuntern, den Aufruf an Wissen-
schaftler/innen aus ihrem Umfeld 
heranzutragen. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler steht die 
Unterzeichnung weiterhin offen.

Im Laufe des Jahres wird der Wis-
senschaftleraufruf an die Regie-
rungen der Heimatländer der Un-
terzeichnenden geschickt und in 
unterschiedlichen nationalen und in-
ternationalen Medien veröffentlicht.

Wissenschaftler/innen für ein Staateninsolvenzverfahren     
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Wissenschaftler/innen-Aufruf für die Schaffung eines 
Staateninsolvenzverfahrens

Der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, ist vor zwanzig Jahren. Der zweitbeste ist jetzt.

Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit Jahrzehnten die Probleme von Staats-
verschuldung analysieren, sind wir äußerst enttäuscht über die politische Untätigkeit angesichts 
entstehender sowie andauernder Krisen und die Weigerung der Entscheidungsträger/innen, 
aus früheren Fehlern zu lernen.

Vorschläge für ein Staateninsolvenzverfahren werden seit über einem Jahrhundert diskutiert, 
mit verstärkter Intensität seit dem Beginn der „Schuldenkrise der Dritten Welt” 1982. Stets 
haben die Regierungen uns gesagt, dass es nicht der richtige Moment für eine Reform sei, 
wenn die Welt mitten in einer Staatsschuldenkrise stecke. Und dann haben sie uns wieder er-
zählt, es sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine Reform, als die Weltwirtschaft im Aufschwung 
war und die Schuldenindikatoren sich verbesserten, denn Staatsschuldenkrisen würde es nie 
wieder geben. Wir befürchten, dass dieser endlose Kreislauf so weitergehen wird. Wenn das 
geschieht, wird die Welt einen hohen Preis in Form immer weiterer sozialer und wirtschaftlicher 
Spaltung in Reich und Arm und darüber hinaus unnötig hohe Verluste für Investoren, die eine 
unvermeidbare Konsequenz der Insolvenzverschleppung sind, dafür zahlen.

Wir wollen daher daran erinnern, was aus den Staateninsolvenzen weltweit seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs gelernt wurde oder hätte gelernt werden können:

• Staatsschuldenkrisen sind keine einmaligen Ereignisse. Erfahrung sowie wirtschaftlicher 
gesunder Menschenverstand machen deutlich, dass sie so alt sind wie die Staatssouveräni-
tät selbst und uns auch in Zukunft erhalten bleiben werden. Keine Staatsschuldenkrise wird 
jemals die letzte der Geschichte sein.

• Von der „Schuldenkrise der Dritten Welt” bis zur Krise der Eurozone war die Verschleppung 
der Krisenbewältigung nicht die Ausnahme sondern die Regel. Regelmäßig müssen große 
Teile der Bevölkerung sowie ehrliche Investoren den Preis dafür zahlen.

• Um mit diesem wiederkehrenden Phänomen umzugehen, bedarf es eines verlässlichen, 
gerechten und transparenten Staateninsolvenzverfahrens.

• Im Umgang mit Staatsschulden sind Verfahrensgerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit 
Voraussetzungen für Effizienz. Ein Mechanismus, der dazu dient, die Grundrechte der 
verwundbaren Bevölkerung in verschuldeten Ländern zu schützen, muss in der Entschei-
dungsfindung und in der Einschätzung des notwenigen Schuldenerlasses unvoreingenom-
men sein. Außerdem muss es die Vielzahl von Verhandlungen durch einen einzigen, umfas-
senden Prozess ersetzen.

Seit der Reorganisation der Weltwirtschaft in Bretton Woods wurde eine Vielzahl von Vorschlä-
gen in diese Richtung gemacht: von ad-hoc-Schiedsverfahren, die von akademischen Kolleg/
innen sowie NRO befürwortet wurden, bis hin zu gesetzlichen Mechanismen, einer davon so-
gar vom IWF ausgearbeitet und propagiert. Sie alle wurden aus keinem anderen Grund aufge-
geben oder ignoriert als dem Mangel an politischer Unterstützung.

Wir rufen daher Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf, einen verlässlichen, 
rechtsstaatlich basierten Mechanismus für Staateninsolvenz unter der Schirmherrschaft einer 
unabhängigen Institution, die weder Schuldner noch Gläubiger ist, zu entwickeln. Wir bieten 
unsere Unterstützung bei der Ausgestaltung eines solchen Mechanismus an.
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Nach vielen Jahren einer überwie-
gend theoretischen Diskussion hat 
es in den letzten Jahren auch Ver-
suche gegeben zu konkretisieren, 
wie ein faires und transparentes 
Entschuldungsverfahren (engl.: 
Fair and Transparent Arbitration 
Process, FTAP) tatsächlich ausse-
hen könnte. Zwei solche Versuche, 
an denen erlassjahr.de beteiligt 
war beziehungsweise ist, werden 
hier gegenüber gestellt:

• die theoretische Simulation ei-
nes FTAP im Fall Simbabwes 
in der Fallstudie „How it could 
work – the alternative to the 
traditional debt relief proces-
ses for Zimbabwe – an illust-
ration“1

• die praktischen Bemühungen 
des Kirchenrats des Inselstaats 
Grenada, mit Unterstützung 
von erlassjahr.de und anderen, 
für die zahlungsunfähige Kari-
bikinsel ein umfassendes und 
faires Verfahren zu beschrei-
ben und mit der grenadischen 
Regierung umzusetzen.

Die Simbabwe-Studie hat in Zu-
sammenarbeit mit Mitträgern und 
afrikanischen Partnern versucht, 
eine Anleitung für die einzelnen 
Schritte eines fairen und transpa-
renten Entschuldungsverfahrens2  

an einem konkreten überschulde-
ten Länderfall zu entwerfen.

Der Prozess in Grenada baut auf 
zwei politischen Faktoren auf: Zum 
einen die faktische Staatspleite 
der kleinen karibischen Insel und 
zum anderen die Initiative des Kir-
chenrates, eine Alternative zu den 
vergeblichen traditionellen Teilent-
schuldungen zu finden, die zuvor 
viele Länder in einer Situation der 
Überschuldung belassen haben. 
Dafür wurde ein prinzipieller Kon-
sens mit der Regierung Grenadas 
erzielt, der sich aber nur zu einem 
kleinen Teil auch in der Politik des 
Landes gegenüber den Gläubigern 
niedergeschlagen hat. Was in ei-
nem bislang achtmonatigen politi-
schen Dialog zwischen Regierung 
und Zivilgesellschaft leicht umzu-
setzen war, was schwer und was 
gar nicht, wird dem idealtypischen 
Modell zu Simbabwe hier gegen-
übergestellt.

FTAP - So könnte es gehen!     

Von Jürgen Kaiser und
Kristina Rehbein

______________________
1 Online verfügbar unter http://www.erlas-
sjahr.de/material-und-publikationen/hinter-
grund/hintergrund_how-it-could-work.html.
2 Vgl. Kaiser, J.: „Resolving Sovereign Debt 
Crises – Towards a Fair an Transparent 
International Insolvency Framework“, 2. 
Auflage, Kapitel 6.2 „A Step-by-Step Guide 
to a Fair and Transparent Debt Workout 
Procedure“, 2013, http://www.erlassjahr.
de/material-und-publikationen/hintergrund/
resolving-sovereign-debt-crises-neue-auf-
lage.html.



eine gemeinsame Publikation von 
erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung e.V. und Kindernothilfe e.V.
www.erlassjahr.de        www.knh.de


